
 
ARBEITGEBERINFORMATION 2021
Stand Januar 2021

Krankenversicherung 
Allgemeiner Beitragssatz             % 
Ermäßigter Beitragssatz            % 
Versorgungsbezieher            % 
Zusatzbeitrag              %

Pflegeversicherung 
Beitragssatz*               % 
Zuschlag für kinderlose Mitglieder             % 
*Beitragstragung in Sachsen: Arbeitgeber 1,025 % / Arbeitnehmer 2,025 % 
 
Rentenversicherung	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   %

Arbeitsförderung	             %

Ausgleich	der	Arbeitgeberaufwendungen 
U1 (Umlage bei Krankheit) bei 70 % Erstattung           % 
U2 (Umlage bei Mutterschaft) bei 100 % Erstattung           %

Insolvenzgeldumlage              %

Geringfügig	Beschäftigte 
Pauschaler Beitragssatz Krankenversicherung          % 
Pauschaler Beitragssatz Rentenversicherung           %

Kranken-	und	Pflegeversicherung	 	 	 	 	 	 	 	 		Euro               Euro

Rentenversicherung	und	Arbeitsförderung	 	 	 	 	  
Rechtskreis West            Euro               Euro 
Rechtskreis Ost            Euro                   Euro

Kranken-	und	Pflegeversicherung	 	 	 	 	 	 	                    Euro

Kranken-	und	Pflegeversicherung	für	Altfälle	 	 	 	 	                    Euro 
gilt für Personen, die bereits im Jahr 2002 wegen Überschreitens der Jahres- 
arbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei und privat krankenversichert waren

Beitragssätze

Beitragsbemessungsgrenzen	 	 	 	 	 	 		monatlich	 	 			jährlich

Jahresarbeitsentgeltgrenze		 	 	 	 	 	 			 	 	 			jährlich
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Übergangsbereich 
(Arbeitsentgelt 450,01 bis 1.300,00 Euro) 
Faktor F                        0,7509 
Berechnung der Beitragsbemessungsgrundlage                   1,131876471 x Arbeitsentgelt – 171,439411765 Euro

Entgeltgrenze	für	Auszubildende                              monatlich 
(alleinige Beitragspflicht des Arbeitgebers)                 Euro

Höchstbeitrag	für	freiwillig	versicherte	Arbeitnehmer		 	 	 	 	 	 																				monatlich 
Krankenversicherung                   Euro 
Zusatzbeitrag                    Euro 
Pflegeversicherung              Euro 
Pflegeversicherung inkl. Zuschlag                  Euro

Höchstzuschuss	für	freiwillig	versicherte	Arbeitnehmer	 	 	 	 	 													 			 						monatlich 
Krankenversicherung                   Euro 
Zusatzbeitrag             Euro 
Pflegeversicherung*                   Euro 
*Höchstzuschuss in Sachsen: 49,58 Euro

Allgemeine	Informationen	zur	Beitragszahlung

Wir sind immer für Sie da.

Postanschrift: 
BKK·VBU 
10857 Berlin

Servicetelefon:	0800 1656618 
(kostenfrei innerhalb Deutschlands)

firmenkunden@bkk-vbu.de  
www.meine-krankenkasse.de

Servicefax:	030 72612-5190 

Hamburg Commercial Bank               

Berliner Sparkasse              

Commerzbank                

UniCredit Bank - HypoVereinsbank              

Bankverbindungen der BKK·VBU           IBAN          BIC
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Wir führen Ihr Beitragskonto unter der von der Bundesagentur für Arbeit für Sie vergebenen Betriebsnummer. Geben Sie diese 
bitte bei allen Mitteilungen und Zahlungen an (nicht die IK-Nummer). Generell muss uns Ihr Beitragsnachweis spätestens am 
zweiten Arbeitstag vor Fälligkeit der Beiträge vorliegen, also um 0.00 Uhr am fünftletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats. 

Betriebsnummer	der	BKK·VBU                92644250

Sonstige Werte

Die Beiträge werden in Höhe der voraussichtlichen Beitragsschuld am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig.  
Ein verbleibender Restbetrag ist bis zum drittletzten Bankarbeitstag des Folgemonats zu zahlen. Die Beiträge müssen spätestens 
am Fälligkeitstag unserem Bankkonto gutgeschrieben werden.

Fälligkeitstage	2021:

27. Januar     24. Februar   29. März   28. April         27. Mai                28. Juni 
28. Juli       27. August   28. September   27. Oktober         26. November             28. Dezember

Fälligkeit der Beiträge

BKK·VBU					 
Lindenstraße 67 
10969 Berlin


